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IFRS-FA – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

Sitzung: 99. IFRS-FA / 16.03.2021 / 08:00 – 09:30 Uhr 

TOP: 04 – Post-implementation Review des IASB zu IFRS 10 Konzernab-
schlüsse, IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen und IFRS 12 Angaben zu 
Anteilen an anderen Unternehmen 

Thema: IASB: Request for Information zum PiR zu IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 

Unterlage: 99_04_IFRS-FA_PiR_IFRS10-12_CN 

  

1 Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 

Nummer Titel Gegenstand 

99_04 99_04_IFRS-FA_PiR_IFRS10-
12_CN 

Cover Note 

99_04a 99_04a_IFRS-FA_PiR_IFRS10-
12_RfI_IASB_98_02a 

IASB: Request for Information zum PiR zu 
IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 
Unterlage öffentlich verfügbar: 
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/pir-10-11-
12/rfi2020-pir10-11-12.pdf?la=en 

99_04b 99_04b_IFRS-FA_PiR_IFRS10-
12_RfI_DRSC_SN_Draft 

Entwurf einer DRSC-Stellungnahme  
nicht öffentliche Sitzungsunterlage 

Stand der Informationen: 09.03.2021. 

2 Ziele der Sitzung 

2 Der IASB hat am 9. Dezember 2020 einen Request for Information (RfI) zum Post-implementation 

Review (PiR) für IFRS 10 Konzernabschlüsse, IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen und 

IFRS 12 Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen veröffentlicht (vgl. Unterlage 99_04a). 

3 Der IFRS-FA hat sich mit dem Request for Information bereits mehrfach (96. bis 98. Sitzung) 

befasst und hat seine inhaltliche Erörterung abgeschlossen. Auf Basis dieser Erörterungen wurde 

vom DRSC-Mitarbeiterstab eine Stellungnahme entworfen, welche die vom IASB zur Konsultation 
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gestellten Fragen kommentiert (vgl. Unterlage 99_04b). Dieser Stellungnahmeentwurf soll in der 

Sitzung erörtert werden. 

4 EFRAG hat am 1. März 2021 – in Kooperation mit Vertretern des IASB, der EFFAS und der 

ABAF/BVFA – eine Einbindungsveranstaltung zum PiR zu IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 in Form 

einer Panel-Diskussion durchgeführt. Diese Einbindungsveranstaltung konzentrierte sich auf die 

Sichtweisen europäischer Investment-Entscheidungsträger und Informationen, die diese in die-

sem Zusammenhang für relevant halten. Der IFRS-FA soll in der Sitzung mündlich über die Er-

gebnisse dieser Einbindungsveranstaltung informiert werden. 

3 Nächste Schritte 

Datum  Thema 

16. März 2021 99. Sitzung IFRS-FA: 

 Diskussion eines DRSC-Stellungnahmeentwurfs 
 Bericht über Einbindungsaktivitäten von EFRAG  

(Panel-Diskussion vom 1. März 2021) 

voraussichtlich 
Mitte April 2021 

Öffentliche Diskussionsveranstaltung des DRSC 

29. April 2021 100. Sitzung IFRS-FA: 

 Bericht über die Öffentliche Diskussionsveranstaltung  
 ggf. Bericht über weitere Einbindungsaktivitäten von EFRAG  
 Finalisierung der DRSC-Stellungnahme 

10. Mai 2021 Ende der Kommentierungsfrist 

 

4 Fragen an den IFRS-FA 

Dem IFRS-FA wird die folgende Frage für die FA-Sitzung vorgelegt: 

Frage: 

Welche Ergänzungen bzw. Änderungen werden vom IFRS-FA für den vorgelegten Entwurf ei-

ner Stellungnahme zum Post-implementation Review an den IASB (Unterlage 99_04b) vorge-

schlagen? 
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5 Stand des Projekts 

5.1 Post-implementation Review des IASB 

5 IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 wurden im Mai 2011 vom IASB veröffentlich und sind in der EU 

seit dem 1. Januar 2014 verpflichtend anzuwenden. 

6 Das Projektteam des IASB hat von September 2019 bis April 2020 einen Outreach zum PiR zu 

IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 durchgeführt. Darauf aufbauend hat der IASB einen Request for 

Information veröffentlicht, der bis zum 10. Mai 2021 kommentiert werden kann. 

7 Im RfI werden insgesamt 15 Fragen zu den folgenden Themen zur Kommentierung gestellt: 

IFRS Themenfeld Thema Frage 

n/a Angaben zum Hintergrund des Befragten 1 

IFRS 10 

Beherrschung –  
Verfügungsgewalt 
über das Beteili-
gungsunternehmen  

Identifikation der maßgeblichen Tätigkeiten 2(a) 

Rechte, die einem Investor Verfügungsgewalt 
verleihen

2(b) 

Beherrschung ohne Stimmrechtsmehrheit 2(c) 

Beherrschung –  
Verknüpfung zwi-
schen Verfügungs-
gewalt und Rendite 

Prinzipal-Agenten-Beziehungen 3(a) 

Agenten-Beziehungen, die nicht auf einer ver-
traglichen Vereinbarung beruhen („De Facto-
Agenten“)

3(b) 

Investment- 
gesellschaften 

Definition von Investmentgesellschaften 4(a) 

Tochtergesellschaften, die selbst eine Invest-
mentgesellschaft sind

4(b) 

Bilanzierungs- 
vorschriften  

Veränderungen in der Beziehung zwischen  
einem Investor und einem Beteiligungsunter-
nehmen

5(a) 

Teilweiser Erwerb eines Tochterunterneh-
mens, das keinen Geschäftsbetrieb darstellt 

5(b) 

IFRS 11 

Kooperationen und Vereinbarungen, die nicht vom Anwendungsbe-
reich von IFRS 11 erfasst sind

6 

Einstufung von gemeinsamen Vereinbarungen 7 

Bilanzierungsvorschriften für gemeinschaftliche Tätigkeiten 8 

IFRS 12 Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen 9 

Sonstiges 
Sonstige Anmerkungen, inkl. des Zusammenwirkens von IFRS 10 
und IFRS 11 mit anderen IFRS 

10 
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8 Derzeit nicht vom PiR erfasst sind IAS 27 Einzelabschlüsse und IAS 28 Anteile an assoziierten 

Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, die im Zuge der Veröffentlichung von IFRS 10, 

IFRS 11 und IFRS 12 ebenfalls überarbeitet wurden. Der IASB hat sich jedoch vorbehalten, diese 

ggf. in Reaktion auf die zum RfI erhaltenen Rückmeldungen ebenfalls in den PiR mit einzubezie-

hen. 

5.2 Aktivitäten von EFRAG 

9 EFRAG hat am 22. Januar 2021 einen webbasierten Fragebogen veröffentlicht, welcher sich an 

Abschlussersteller, Abschlussadressaten, Prüfer und Akademiker richtet und mithilfe dessen die 

Erfahrungswerte europäischer Interessenvertreter hinsichtlich der Anwendung von IFRS 10, 

IFRS 11 und IFRS 12 abgefragt werden sollen. Die Umfrage soll dazu dienen, EFRAGs Eingabe 

zum RfI an den IASB zu unterstützen. Rückmeldungen werden bis zum 16. April 2021 erbeten. 

10 Darüber hinaus beabsichtigt EFRAG, mehrere Einbindungsveranstaltungen in Kooperation mit 

nationalen Standardsetzern durchzuführen.  

5.3 Meinungsbildung des IFRS-FA 

11 Der IFRS-FA hat sich mit den RfI bereits mehrfach befasst und hat seine inhaltliche Erörterung 

in der 98. Sitzung abgeschlossen.  

12 In der 96. Sitzung des IFRS-FA wurden die im RfI enthaltenen Fragestellungen zu IFRS 10 

Konzernabschlüsse (Fragen 2 bis 5) diskutiert. Dabei ergab sich das folgende Meinungsbild: 

 IFRS 10 stellt insgesamt ein robustes Gerüst an Prinzipien und Grundsätzen für die Be-

urteilung, ob ein Investor Beherrschung über ein Beteiligungsunternehmen erlangt hat, 

bereit. In Einzelfällen kann die Beurteilung in der Praxis herausfordernd sein; dies ist je-

doch oftmals auf die Komplexität einzelvertraglicher Gestaltungen und nicht auf grund-

sätzliche Mängel in IFRS 10 zurückzuführen.  

 Anwendungsprobleme bereiten insbesondere übergreifende Fragestellungen, die die 

Schnittstelle des Anwendungsbereichs von IFRS 10 zu anderen Standards betreffen –

z.B. die Bilanzierung von Optionen auf nicht-beherrschende Anteile (IFRS 10, IAS 32) 

sowie die Entkonsolidierung eines Tochterunternehmens unter Einbringung in ein Ge-

meinschaftsunternehmen (IFRS 10, IAS 28). Im Hinblick auf diese übergreifenden Frage-

stellungen besteht ein Bedarf an Nachschärfungen durch den IASB. 

 Darüber hinaus sind Prinzipal-Agenten-Beziehungen (i.S.v. IFRS 10.B60) oftmals nicht 

einfach zu beurteilen. Spezifische Fragstellungen lassen sich in der Praxis oftmals nur mit 

Hilfe von Sekundärliteratur beantworten. Insofern sollte gegenüber dem IASB angeregt 

werden, die Anwendungsleitlinien auszuweiten.  

 Kritisch zu beurteilen sind die von einigen Stakeholdern gewünschten Vereinfachungen 

in Form einer Einführung von quantitativen Schwellwerten (z.B. in Bezug auf eine Beherr-
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schung ohne Stimmrechtsmehrheit; vgl. Frage 2(c)). Dies steht in Widerspruch zur Prin-

zipienorientierung von IFRS 10.  

 In Bezug auf die vom IASB in Frage 5(a) adressierten Fragestellungen ist darauf hinzu-

weisen, dass diese nicht isoliert – d.h. mit ausschließlichem Fokus auf die Veränderung 

der Art der Einbeziehung nach IFRS 10, IFRS 11 und IAS 28 – betrachtet werden können. 

Vielmehr sollte auch hier berücksichtigt werden, ob in diesem Zusammenhang weitere 

Anwendungsprobleme an der Schnittstelle zu anderen Standards bestehen. 

 Kritisch hinterfragt wurde ebenfalls die Anforderung in IFRS 10.B98, wonach jede gehal-

tene Beteiligung an einem ehemaligen Tochterunternehmen zu dessen beizulegenden 

Zeitwert an dem Tag, an welchem die Beherrschung entfällt, neu zu bewerten ist. Für den 

Fall des Übergangs von einer Tochtergesellschaft (IFRS 10) zu einer Equity-Bewertung 

(IAS 28) kann hieraus ein Geschäfts- oder Firmenwert im Equity-Wertansatz resultieren. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein Equity-Wertansatz in Höhe des antei-

ligen Eigenkapitals zu einer sachgerechteren Abbildung führen würde. 

 Die vom IASB in Frage 5(b) adressierten Transaktionen (teilweiser Erwerb eines Tochter-

unternehmens, das keinen Geschäftsbetrieb darstellt) sind häufig in der Praxis anzutref-

fen (z.B. in der Pharmaindustrie). Als problematisch erweist sich in diesem Zusammen-

hang zudem die Bilanzierung von bedingten Kaufpreisvereinbarungen sowie Call-Optio-

nen auf nicht-beherrschende Anteile. Abhängig davon, ob die Erwerbsmethode nach 

IFRS 3 analog angewendet wird, wird auch in Bezug auf diese Fragestellungen eine ab-

weichenden Darstellung bewirkt. Insofern besteht für die in Frage 5(b) aufgeworfene Fra-

gestellung Regelungsbedarf. 

 Weiterhin sollten sog. Rettungserwerbe als ein weiterer Themenbereich, der in der Praxis 

Probleme bereitet, gegenüber dem IASB adressiert werden. Angesprochen sind Fälle, in 

denen ein Kreditinstitut – aus der Rolle des Kreditgebers heraus – Beherrschung über 

einen Kreditnehmer erlangt, weil dieser notleidend geworden ist, und diesen nach IFRS 10 

konsolidieren muss. Dies führt in der Finanzkommunikation zu Verwirrung. Angeregt wer-

den könnte, ob für Rettungserwerbe eine andere bilanzielle Abbildung vorgesehen wer-

den sollte (z.B. eine Konsolidierungsausnahme analog zu Investmentgesellschaften). 

13 In der 97. Sitzung des IFRS-FA wurden die im RfI enthaltenen Fragen zu IFRS 11 und IFRS 12 

(Fragen 6 bis 9) diskutiert. Dabei ergab sich das folgende Meinungsbild: 

 Zu den im RfI zu IFRS 11 enthaltenen Fragestellungen (Fragen 6 bis 9) wurde festgestellt, 

dass sich im Zuge der Anwendung von IFRS 11 in der Praxis Lösungen entwickelt wurden 

und durchgesetzt haben, sodass keine nachhaltigen Anwendungsprobleme benannt wer-

den können, die vom IASB im Wege eines Standardsetting zu adressieren wären.  

 Bzgl. der in Frage 6 angesprochenen Kooperationen und Vereinbarungen, die nicht vom 

Anwendungsbereich von IFRS 11 erfasst sind, wurde festgestellt, dass diese in der Praxis 

häufig anzutreffen sind (z.B. in der Pharma-, Chemie- und Biotechbranche). Allerdings 
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werden die in diesem Zusammenhang relevanten Bilanzierungsfragen in Bezug auf die 

Umsatzrealisation durch die Regelungen in IFRS 15 zu „Prinzipal-Agenten-Beziehungen“ 

adressiert. 

 Komplexität in Bezug auf die Klassifizierung von gemeinsamen Vereinbarungen erwächst 

in der Praxis aus dem Umstand, dass sich die Klassifizierung oftmals anhand der „sonsti-

gen Sachverhalte und Umstände“ (vgl. IFRS 11.B15) entscheidet; sodass der Wunsch 

nach einer Reduktion der Komplexität der Regelungen nachvollziehbar ist. Ein möglicher 

Vorschlag zur Vereinfachung kann darin bestehen,  

o gemeinsame Vereinbarungen, die in der Rechtsform eines eigenständigen Vehi-

kels aufgebaut sind, grundsätzlich als Gemeinschaftsunternehmen zu klassifizie-

ren und 

o Rückausnahmen von dieser Klassifizierung für gemeinsame Vereinbarungen vor-

zusehen, die hauptsächlich auf die Belieferung der Parteien mit Produktionsergeb-

nissen (iSv IFRS 11.B31) ausgerichtet sind.  

 Weiterhin wurde festgestellt, dass die vom IASB in Frage 8 adressierten Fragestellungen 

Gegenstand von mehreren Agendaentscheidungen des IFRS IC waren. Es wurde daher 

angeregt, dem IASB zu empfehlen, die bis dato erfolgten Agendaentscheidungen im Be-

reich von IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 dahingehend zu analysieren, ob diese zusätzli-

che Anwendungsleitlinien beinhalten, die in die IFRS aufgenommen werden sollten.  

 In Bezug auf die derzeit Angabepflichten gem. IFRS 12 wurde angemerkt, dass die be-

stehenden Angabepflichten bereits sehr umfangreich sind. In der Praxis erweist sich ins-

besondere die Beurteilung, ob eine Angabe nach IFRS 12 für den Adressaten wesentlich 

bzw. relevant ist, als herausfordernd. Angeregt wurde daher, stärker den Kosten-Nutzen-

Aspekt zu berücksichtigen, d.h. den Wunsch von Adressaten nach (zusätzlichen) Anga-

ben stärker unter dem Aspekt der durch die zusätzlichen Angaben verursachten Kosten 

der Erstellung (als indirekt auch durch die Adressaten zu tragende Kosten) zu würdigen. 

14 In der 98. Sitzung des IFRS-FA wurde die im RfI adressierte Fragestellung der Bilanzierung von 

Transaktionen, die den Verkauf eines Tochterunternehmens an einen Kunden umfassen, erörtert 

(Frage 10). Der IFRS-FA bekräftige seine Auffassung, dass der IASB für die übergeordnete Fra-

gestellung, ob die Ausgestaltung einer Transaktion im Mantel einer legalen Einheit („corporate 

wrapper“) einen Einfluss auf die Bilanzierung haben sollte, Lösungen erarbeiten sollte. Dabei 

sollte die wirtschaftliche Substanz einer Transaktion stärker gewichtet werden als formalrechtli-

che Aspekte. 

Darüber hinaus würdigte der IFRS-FA in einer Gesamtschau die im Rahmen seiner Erörterung 

identifizierten Themen, die in einer Einbindungsveranstaltung des DRSC adressiert werden sollen 

(vgl. frühere Unterlage 98_02c). 


